
Das 2-Quellen-Modell

Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern
Thomas Deiters

Vorführender
Präsentationsnotizen
Durch die Entscheidung des LVErfG zum GMG ist dieser zwar für zulässig erklärt worden, das 2-Quellen-Modell aber nicht gleichzeitig unzulässig. Vgl. Einigungsvorschlag des LVerfG zur Beilegung der VB auf der BAis der Entschließungen des Landtages zum VwmodG und zum 6. ÄndG Finanzausgleichsgesetz.
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Quelle 1

Zuwendungen für unbedingt 
notwendige Ausgaben 
- übertragener Aufgaben
- Pflichtaufgaben.

Bemessung:
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Kommunale Ausgaben

Übertragener Wirkungskreis –
unbedingt notwendige Ausgaben

Übertragener Wirkungskreis –
nicht notwendige Ausgaben

Pflichtaufgaben-
unbedingt notwendige Ausgaben

Pflichtaufgaben –
nicht notwendige Ausgaben

„Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben“
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Welche Aufgaben muss die 
Kommunen leisten können?/
Für welche „haftet“ das Land?

Übertragener Wirkungskreis –
unbedingt notwendige Ausgaben

Übertragener Wirkungskreis –
nicht notwendige Ausgaben

Pflichtaufgaben-
unbedingt notwendige Ausgaben

Pflichtaufgaben –
nicht notwendige Ausgaben

„Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kommunen sind Teile der Landesverwaltung. Mittelbare Landesverwaltung. 
Garantenhaftung des Landes für die Kommunen.
Sicherstellung der Erfüllung der gesetzlich pflichtigen Aufgaben auch bei Zahlungsunfähigkeit der Kommune. Die Feuerwehr muss trotzdem fahren. Der Personalausweis muss ausgestellt werden.
Darüber hinaus für alle Kommunen Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verfassungsrechtlich garantiert, Art. 28 II GG. 
LRH spricht von „Notstandsgesetzgebung“.
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Wie hoch sind die Quelle-1-
Zuweisungen?

Übertragener Wirkungskreis –
unbedingt notwendige Ausgaben

Pflichtaufgaben-
unbedingt notwendige Ausgaben

Steuerkraft-Minimum
(Summe der Mindest-
Steuerkraft, über die alle
Städte und Gemeinden
verfügen)

Quelle-1-
Zuweisungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Steuereinnahmen der Kommunen sind für die Erfüllung staatlicher Aufgaben anzurechnen. Denn dafür erhalten Gemeinden ja auch Umsatzsteueranteile. (s. Rspr Bückeburg zur kommunalen Interessenquote).
Höhe in MV
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Wie kann das Land auf geringere 
eigene finanzielle Spielräume in der 
Quelle 1 reagieren?

Übertragener Wirkungskreis –
unbedingt notwendige Ausgaben

Pflichtaufgaben-
unbedingt notwendige Ausgaben

Aufgabenkritik

Verringerung der
vorgeschriebenen
Aufgabenintensität

Steuerkraft-
Minimum

Quelle-1-
Zuweisungen

Einsparung
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Merkmale der Quelle-1-
Zuweisungen

 Die Zuwendungen der Quelle 1 sind nicht zweckgebunden!
 Die Zuwendungen der Quelle 1 sind weder vollkommen steuerkraftabhängig noch 

vollkommen steuerkraftunabhängig
• Jede Gemeinde erhält für die Erfüllung der Aufgaben, denen sie sich rechtlich nicht entziehen kann, 

Zuweisungen unabhängig von ihrer individuellen Steuerkraft.
• Eine positive Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen senkt die Quelle-1-Zuweisungen; eine 

negative Entwicklung erhöht sie.
 Sie sichern die Erfüllung der staatlichen und pflichtigen Aufgaben
 Die einzelne Kommune hat ein Interesse daran, die staatlichen und pflichtigen 

Aufgaben so kostengünstig wie möglich zu erfüllen.
 Neujustierung erfolgt in regelmäßigen Abständen
 Die Quelle 1 kann flexibel auf geänderte Rahmenbedingungen (z.B. finanzielle Situation 

des Landes) angepasst werden.
 Die Quelle 1 stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl von Kommunen und Land.
 Die Quelle 1 erleichtert die Arbeit der Finanzaufsicht.
 Die Berechnungen hierfür sind nicht komplexer als für die Ausgestaltung einer 

Hauptansatzstaffel oder für die Bemessung nach der Aufgabenbeobachtungspflicht.
 Der Prognosecharakter der Bemessung sichert einerseits das Land vor Klagen gegen 

eine unzureichende Finanzausstattung, anderseits die Kommunen vor Überforderung 
durch gesetzliche Aufgabenbelastungen bei zu geringer Finanzausstattung.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gegen die Kritik – Erstattungsverfahren. Keine Zweckbindung. Nur Berechnungsverfahren. Ausgestaltung als Schlüsselzuweisungen möglich.

Charme: Keine Kommune kann mehr darlegen, die unzureichende Ausstattung mit Landesmitteln sei Grund für die Haushaltslage. Eigenverantwortung für den Haushalt wächst. – Debatte um Spürbarkeit der kommunalpolitischen Entscheidungen kommt über die Gemeindesteuerreform. Deshalb ist dieses System zukunftssicher. 

Nicht komplizierter als andere Berechnungen auch.

Offene Fragen: Wozu gehören die übergemeindlichen Aufgaben? Aber das gilt sowohl beim bisherigen Finanzausgleichsgesetz als auch b ei der Hauptansatzstaffel – Diskussion um Interessenquote etc.
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Quelle 2

Zuweisungen für die 
Wahrnehmung freiwilliger 
Selbstverwaltungsaufgaben

Berechnung:
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Wonach richtet sich die Höhe 
der Quelle-2-Zuweisungen?

„Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben“

Steuerkraft über der 
Mindeststeuerkraft

Quelle-2-Zuweisungen

oder

Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle 2 Zuweisungen können z.B. nach Gleichmäßigkeitsgrundsatz bemessen werden. Der Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers ist hierbei im Vergleich zur Quelle 1 um ein Vielfaches größer. Letzten Endes ist die Bemessung eine politische Entscheidung, inwieweit der Landesgesetzgeber den Kommunen über die Erfüllung ihrer Aufgabenverpflichtungen die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben ermöglichen will. 
Er ist hierbei lediglich verpflichtet, ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zu gewährleisten. Nach der Entscheidung des LVerfG Mecklenburg-Vorpommern ist hierbei aber die Finanzsituation des Landes entscheidend.
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Merkmale der Quelle-2-
Zuweisungen

 Vollkommen Steuerkraftabhängig
• Gewährleistung eines Steuerkraftausgleiches

 Nicht zweckgebunden
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Stärkung der Schlüsselzuweisungen 
gegenüber Vorwegabzügen
 Durch das 2-Quellen-Modell werden Vorwegabzüge im 

Wesentlichen überflüssig.
• FBZ, SBZ und KAF könnten erhalten bleiben.

 Die Quelle-1-Zuweisungen und die Quelle-2-
Zuweisungen können als Schlüsselzuweisungen 
ausgereicht werden (z.B. SZW I und SZW II)

 Gefahr der Verteilungsungerechtigkeit im 
Steuerkraftausgleich erheblich reduziert

 Unabhängig von Entscheidungen zu 3 oder 2 Säulen im 
kommunalen Finanzausgleich und damit auch 
unabhängig von der Verwaltungsreform

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorwegabzüge evtl. nur noch für vereinzelte Haushaltsnotlagen (werden weniger) oder besondere Maßnahmen notwendig (FBZ, KAF und SBZ könnten erhalten werden)
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